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Ihre E-Mail vom 21. März 2017 habe ich erhalten. Sie beantragen darin u.a. auf 

der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG): 

"Bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

- Die Titel sämtlicher Akten in der Untergruppe 028112 ( Akteneinsicht Dritter 

nach Informationsfreiheitsgesetz I IFG (Ressortkreis IFG)). " 

Das Bundeskanzleramt bemüht sich, Ihre Anfrage schnellstmöglich zu beantwor

ten. Grundsätzlich erfolgt dies entsprechend der gesetzlichen Vorgaben innerhalb 

eines Monats. Vereinzelt kann die Bearbeitung länger dauern, insbesondere wenn 

sehr umfangreiches Material gesichtet und geprüft werden muss, sowie Dritte zu 

beteiligen sind, zu denen sich persönliche Daten in den Unterlagen befinden. 

Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass für die Beantwortung Ihrer 

Anfrage je nach Arbeitsaufwand Gebühren entstehen können. 
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Einzelheiten  regelt hier die  Informationsgebührenverordnung (IFGGebV), die Sie 

im  Internet unter http://bundesrecht.juris.de/ifggebv/index.html einsehen  können . 

Für Rückfragen  stehe ich  Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen  Grüßen 

Im  Auftrag 
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